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Beatrix Weber-Monecke
FrauWeber-Monecke, Jahrgang 1950, machte ihr erstes Examen
nach Jurastudium in Bonn und Hamburg in Nordrhein-West-
falen. Das zweite Examen absolvierte sie in Rheinland-Pfalz.

Nach dem Assessorexamen ging sie zur Justiz nach Rhein-
land-Pfalz.
Seit 1978 ist sie Richterin, zunächst am Landgericht Koblenz,
danach am Amtsgericht Altenkirchen, seit 1984 war sie im
Wesentlichen mit Familienrecht befasst.
Von 1986 bis 1995 schloss sich eine Tätigkeit in einem
Familiensenat des Oberlandesgerichts Koblenz an.
Seit 1995 ist sie Mitglied des u.a. mit Familiensachen befass-
ten 12. Zivilsenats und seit einigen Jahren Gleichstellungs-
beauftragte des Bundesgerichtshofs.
Frau Weber-Monecke ist verheiratet. Sie hat zwei Kinder im
Alter von 28 und 21 Jahren: Ihr Sohn ist Diplom-Wirtschafts-
ingenieur Maschinenbau, ihre Tochter studiert Betriebwirt-
schaftslehre an einer privaten Universität. Ihr Ehemann ist
ebenfalls Richter und Direktor eines Amtsgerichts und u.a.
ebenfalls mit Familiensachen befasst. Insofern ist gewähr-
leistet, dass sie von den in der familienrechtlichen Praxis in
erster Instanz sich ergebenden Problemen auf unmittelbarem
Weg erfahren kann.
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Neues zum Unterhaltsrechts%nderungsgesetz

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Unterhaltsrechts hat inzwischen den
Bundesrat passiert. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom
19.5.2006 Stellung genommen. Diese Stellungnahme ist
nachzulesen unter www.bundesrat.de (BR-Drucksache
253/06 vom 7.4.2006).
Die Länderkammer schlägt in ihrer Stellungnahme u.a. vor, in
das Gesetz eine Übergangsbestimmung mit aufzunehmen, die
klarstellt, dass die in der Vergangenheit von den Ehegatten
vor Rechtskraft der Scheidung formfrei getroffenen Verein-
barungen über den nachehelichen Unterhalt auch für die
Zukunft Geltung behalten sollen. Nach dem Gesetzentwurf
sollen künftig solche Vereinbarungen nur noch in notarieller

Form gültig sein, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Im Kern
ist die Stellungnahme des Bundesrates aber positiv ausgefal-
len, so dass von Seiten des Bundesrates keine Einwendungen
gravierender Art gegen den Gesetzentwurf vorliegen.
Inzwischen ist der Entwurf allerdings auch Gegenstand einer
Sitzung des Bundestages gewesen. Die erste Beratung fand
am 29.6.2006 statt. Am 28.6.2006 hat der Rechtsausschuss
des Bundestages beschlossen, zu dem Gesetzentwurf eine
öffentliche Anhörung durchzuführen (BT-Drucksache
16/1830). Die Anhörung ist für den 16. Oktober 2006 vor-
gesehen.

Klaus Schnitzler
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